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Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach den 
§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1 und 131 Abs. 1 AktG 
 
Rechte der Aktionäre: 
 
Erweiterung der Tagesordnung, Gegenanträge 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von 500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
und bekanntgemacht werden (§ 122 Abs. 2 AktG). Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der 
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (der Tag des Zugangs ist gemäß § 122 Abs. 2 S. 
3 AktG nicht mitzurechnen), also bis spätestens  
 
15. November 2009, 24.00 Uhr (Ortszeit am Sitz der Gesellschaft),  
 
unter folgender Adresse zugehen: 
 
Beta Systems Software Aktiengesellschaft 
Außerordentliche Hauptversammlung 2009 
Vorstand 
Alt-Moabit 90d 
D-10559 Berlin 
 
Die Antragsteller haben glaubhaft zu machen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über das 
Verlangen halten. 
 
Aktionäre können der Gesellschaft außerdem Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und 
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt übersenden. Solche Anträge sind unter Angabe des 
Namens des Aktionärs und einer Begründung an folgende Adresse zu richten: 
 
Beta Systems Software Aktiengesellschaft 
Außerordentliche Hauptversammlung 2009 
Abteilung Investor Relations 
Alt-Moabit 90d 
D-10559 Berlin 
Telefax: +49 (0)30/726 118 881 
Per E-Mail: ir@betasystems.com 
 
Die mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung (der Tag des Zugangs ist gemäß § 126 Abs. 1 S. 2 AktG 
nicht mitzurechnen), also bis spätestens  
 
01. Dezember 2009, 24.00 Uhr (Ortszeit am Sitz der Gesellschaft),  
 
unter dieser Adresse eingegangenen ordnungsgemäßen Gegenanträge und eine etwaige Stellungnahme der 
Verwaltung werden den Aktionären im Internet unter www.betasystems.de zugänglich gemacht (§ 126 Abs. 1 
AktG). 
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Auskunftsrecht 
 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 
verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 
AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. 
 
 


